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1 Allgemeines 

1.1 Grundsätzliches 
(1) Der Teil 3 Abschnitt 5 gilt nur in Verbindung 
mit dem Teil 1 Allgemeines. 
(2) Oberflächennahe, vor allem netzartige, größe-
re Flächen erfassende Risse, können bei Rissbrei-
ten bis ca. 0,2 mm auch nach Teil 3, Abschnitt 4 
behandelt werden. 
(3) Dieser Abschnitt kann je nach Stoff spezifi-
schen Anwendungsbedingungen auch für das 
Füllen von Rissen in Betonbauteilen angewendet 
werden, die während der Ausführung der Arbeiten 
aus Verkehr dynamisch beansprucht werden. Im 
Einzelfall können Verkehrsbeschränkungen erfor-
derlich sein. 

1.2 Begriffsbestimmungen 
(1)  Arbeitsabschnitt 

In einem Arbeitsabschnitt wird eine gleichartige 
Arbeit von einer Kolonne nach gleicher Vorge-
hensweise ohne nennenswerte Unterbrechung 
durchgeführt. 

(2)  Angaben zur Ausführung 

Verbindliche Anweisung für die Ausführung der 
Arbeiten gemäß der DIN V 18028, Anhang A. 

(3)  Begrenzt dehnfähige Verbindung/Füllung 

Ist eine dehnfähige Verbindung deren Verfor-
mungseigenschaften vom Rissfüllstoff bestimmt 
werden. 

(4)  Einkomponentige Injektion 

Der aus den Komponenten fertig gemischte Riss-
füllstoff wird vom Injektionsgerät unter Druck zum 
Packer gefördert. 

(5)  Feinstzement 

Zement hergestellt mit 95 % Korngrößenanteilen  
≤ 16 µm. 

(6)  Füllart 

Es wird zwischen Injektion (I) und Tränkung (T) 
unterschieden. 

(7)  Rissfüllstoff (Füllgut) 

Stoffgemisch zum Füllen von Rissen und Hohl-
räumen in Betonbauteilen, in der Regel bestehend 
aus: 

― Epoxidharz (EP) 
Komponente A: Harz   
Komponente B: Härter 

― Zementleim (ZL) 
Komponente A: Zement, Zusatzstoffe 
Komponente B: Wasser, ggf. demineralisiert, 
 ggf. Zusatzmittel  

Komponente C: ggf. weitere Zusatzmittel 

– Zementsuspension (ZS) 
Komponente A: Feinstzement, Zusatzstoffe 
Komponente B: Wasser, ggf. demineralisiert, 
 ggf. Zusatzmittel 
Komponente C: ggf. weitere Zusatzmittel 

― Polyurethan (PUR) 
Komponente A: polyolhaltig 
Komponente B: isocyanathaltig 

(8)  Hohlräume 

Verursacht durch mangelhafte Verdichtung, Entmi-
schung (Grobkornanreicherungen) und/oder Aus-
waschungen im Betongefüge. 

(9)  Injektion (I) 

Füllen von Rissen und Hohlräumen unter Druck über 
Packer. 

(10)  Injektionsdruck 

Nennwert des Förderdrucks, mit dem der Rissfüllstoff  
zum Packer gefördert wird. 

(11)  Injektionsgerät 

Gerät zum Füllen von Rissen. Für eine 
einkomponentige Injektion besteht es aus Drucker-
zeuger, Materialbehälter, Transportschlauch und 
Anschlussteil zum Packer. Für eine 
zweikomponentige Injektion kommen Dosier- und 
Mischeinrichtung hinzu. 

(12)  Injektionsschlauch 

Mit Austrittsöffnungen versehener Schlauch, der der 
Förderung und Injektion von Rissfüllstoff in Arbeits-
fugen dient. 

(13)  Injektionsverfahren  

Umfasst 

― Injektionsgerät, 

― ggf. Anlage(n) zur Herstellung des Rissfüllstof-
fes als Stoffgemisch, 

― Packer, ggf. Injektionsschlauch, 

― ggf. Verdämmung. 

(14)  Kraftschlüssige Verbindung/Füllung 

Eine zug- und druckfeste Verbindung mit vom Riss-
füllstoff abhängigen Festigkeitseigenschaften. 

(15)  Packer 

Übergangsstück zwischen Injektionsgerät und Bauteil, 
befestigt auf der Bauteiloberfläche (Klebepacker) oder 
in Bohrlöchern (Bohrpacker), mit Ventil versehen. 

(16)  Riss, Rissarten 

Trennung im Betongefüge und in Fugen. Es wird 
zwischen oberflächennahen Rissen und Trennrissen 
unterschieden: 

― Oberflächennahe Risse erfassen nur geringe 
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Querschnittsteile und sind häufig netzartig aus-
gebildet. 

― Trennrisse erfassen wesentliche Teile des 
Querschnitts (z.B. Zugzone, Steg) oder den 
Gesamtquerschnitt. 

(17)  Rissbreite 

Abstand der Rissufer senkrecht zum Rissverlauf. 

(18)  Rissbreitenänderung 

Die Rissbreiten können sich über die Zeit ändern. 
Wiederkehrende Änderungen können 

― kurzzeitig (z.B. infolge von Verkehrslasten), 

― täglich (z.B. infolge von Sonneneinstrahlung), 

― langzeitig (z.B. jahreszeitlich meteorologisch 
bedingt) 

auftreten. 

(19)  Rissflanken 

Die Begrenzungsflächen des Risses. 

(20)  Rissufer 

Die Schnittlinie von Bauteiloberfläche und der 
Rissflanke. 

(21)  Rissursachen 

Beanspruchungen aus Lasten, Zwang und/oder 
Eigenspannungen, welche zur Überschreitung der 
örtlichen Zugfestigkeit des Betons führen. 

(22)  Tränkung (T) 

Füllen von Rissen ohne Druck. 

(23)  Verdämmung 

Abdichtung von Rissen auf der vorbereiteten Bau-
teiloberfläche, die das Auslaufen von Rissfüllstoff 
verhindert. 

(24)  Zustand von Rissen/Rissufern/Rissflanken 

Angaben über Feuchte, Verschmutzungen 
und/oder Aussinterungen im Riss. 

(25)  Zweikomponentige Injektion 

Die Einzelkomponenten des Rissfüllstoffes  werden 
in einem an den Packer unmittelbar angeschlos-
senen Mischkopf gemischt. 

2 Bauprodukte und Bauarten 

2.1 Baugrundsätze 
(1)  Die Füllart und der verwendete Rissfüllstoff 
sind abhängig von Mindestrissbreiten auf der Bau-
teiloberfläche. Beim Füllen von Hohlräumen gilt 
diese Bedingung sinngemäß. 

(2)  Eine Injektion von Hohlräumen setzt für den 
Rissfüllstoff die Durchgängigkeit des Schadensbe-

reichs im Betongefüge voraus.  

(3)  Durch Tränkung können mit geeignetem Riss-
füllstoff Risse in oberflächennahen Bereichen gefüllt 
werden. Mit dieser Füllart lassen sich Risse auf 
waagerechten bzw. wenig geneigten Flächen von 
oben schließen. 

(4)  Der Einsatz von Injektionsschläuchen ist eine 
Vorsorgemaßnahme. Sie ersetzt in keinem Fall die 
fachgerechte Ausbildung von Arbeitsfugen 
und / oder Anordnung von Fugendichtungsbändern 
oder -blechen. Der Injektionschlauch darf als vor-
beugende Maßnahme nur zur Behebung etwaiger 
Mängel in kritischen Betonierbereichen vorgesehen 
werden. Der Rissfüllstoff  wird im Regelfall erst bei 
einer auftretenden Undichtheit injiziert. 

(5)  Der Injektionsschlauch ist Bestandteil des In-
jektionsverfahrens. Es dürfen nur Injektionsschläu-
che verwendet werden, deren Eignung durch eine 
hierfür anerkannte Prüfstelle nachgewiesen ist. 

(6)  Zur Abdichtung von Arbeitsfugen mit Injekti-
onsschläuchen dürfen nur die Rissfüllstoffe EP, 
PUR und ZS eingesetzt werden.  

(7)  Injektionen von undichten Press- bzw. Blockfu-
gen sind Sondermaßnahmen und bedürfen der be-
sonderen Planung. 

2.2 Rissfüllstoff  
(1)  Es dürfen nur Rissfüllstoffe und zugehörige 
Injektionssysteme nach Nrn. 6 bis 9 verwendet wer-
den, die der DIN V 18028 entsprechen und die in 
der von der Bundesanstalt für Straßenwesen 
(BASt) geführten Zusammenstellung der zertifizier-
ten Rissfüllstoffe und zugehörigen Injektionsverfah-
ren enthalten sind. 

(2)  Der Auftragnehmer muss für alle Stoffe vor 
deren Applikation auf der Baustelle dem Auf-
traggeber ein Abnahmeprüfzeugnis 3.2 nach 
DIN EN 10204 vorlegen. Der Prüfumfang und die 
Anforderungen sind in der DIN V 18028 festgelegt. 
Die zulässigen Abweichungen sind in der 
DIN V 18028, festgelegt.  

(3)  Das Abnahmeprüfzeugnis ist von einem von 
der Fertigungsabteilung unabhängigen Abnahme-
beauftragten auszustellen und muss von einer 
anerkannten Prüfstelle bestätigt werden.  

(4)  Werden mehrere Chargen für den vorgesehe-
nen Zweck gefertigt, sind die Prüfungen für das 
Abnahmeprüfzeugnis an Proben aus jeder zweiten 
Charge durchzuführen. 

(5)  Die Leistungserklärung gemäß BauPVO ist vor-
zulegen. 

 (6)  Für Bauwerke mit einer Risslänge unter 
1000 m kann auf ein Abnahmeprüfzeugnis 3.2 
nach DIN EN 10204 verzichtet werden. 

(7)  Angaben über Baustoffe sowie über Hilfsstoffe 
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und Hilfsmittel sind im Baustoff- bzw. Bieterangaben-
verzeichnis zu fordern. 

2.3 Ausführung  

2.3.1 Allgemeines 

(1)  Vor Beginn der Bauausführung hat der Auf-
tragnehmer das ausführende und überwachende 
Fachpersonal in die Angaben zur Ausführung ein-
zuweisen. 

(2)  Bei der Vorbereitung der Betonunterlage für das 
Verdämmen und die Wiederherstellung des ur-
sprünglichen Zustandes von oberflächennahem 
beschädigtem Beton gelten die Regelungen im 
Abschnitt 4. 

(3)  Der Feuchtezustand ist gemäß Tabelle A 3.5.1 
zu benennen und hinsichtlich des zulässigen An-
wendungsbereiches gemäß Tabelle A 3.5.2 unmit-
telbar vor der Ausführung zu überprüfen. 

(4)  Müssen die Arbeiten bei ungünstigen Witter-
ungsbedingungen ausgeführt werden, sind Schutz-
einrichtungen gemäß Teil 6 Abschnitt 3 vorzuse-
hen. 

(5)  Die Injektionsstelle muss zugänglich sein. 

(6)  Das Füllen von Rissen und Hohlräumen darf 
nur innerhalb Rissfüllstoff spezifischer Anwen-
dungsbedingungen ausgeführt werden, deren Ein-
haltung durch Messungen zu kontrollieren ist. 

2.3.2 Anforderungen an Unternehmen und 
Personal 

(1)  Bei Arbeiten mit Kunststoffen oder Kunststoff 
modifizierten Baustoffen muss eine vom Auftrag-
nehmer benannte, sachkundige Fachkraft z.B. der 
Kolonnenführer nachweislich eine Prüfung über 
den Umgang mit diesen Baustoffen erfolgreich 
abgelegt haben. Dies ist:   

― bei inländischen Bietern durch eine Beschei-
nigung des Ausbildungsbeirats „Schutz und In-
standsetzung im Betonbau“ beim Deutschen 
Beton- und Bautechnik-Verein E.V. (SIVV-
Schein) 

― bei ausländischen Bietern durch einen gleich-
wertigen Qualifikationsnachweis 

zu belegen. 

(2)  Ein Nachweis der Einweisung in das angewen-
dete Injektionsverfahren ist vorzulegen. 

(3)  Die sachkundige Fachkraft muss während der 
Ausführung der Arbeiten ständig an der Arbeitsstel-
le anwesend sein. 

(4)  Bei besonders schwierigen oder für die Dauer-
haftigkeit des Bauteils wichtigen Arbeiten, insbe-
sondere bei Spannbetonbauwerken und statisch 
relevanten Arbeiten, kann es erforderlich sein, 

zusätzliche Qualifikationsnachweise für die sach-
kundige Fachkraft und weiteres Personal in Form 
von Referenzen über entsprechende ausgeführte 
Arbeiten oder in Form von Nachweisen über be-
sondere fachgewerkliche Schulungen zu fordern. 
Dies ist in der Leistungsbeschreibung anzugeben. 

2.3.3 Angaben zur Ausführung 

Das Füllen von Rissen und Hohlräumen muss nach 
den Angaben zur Ausführung gemäß DIN V 18028 
erfolgen. 

2.3.4 Grundsätzliches zur Ausführung von 
Injektionsarbeiten 

(1)  Das Füllen von Rissen ist so durchzuführen, 
dass das Entweichen von Wasser und/oder Luft im 
Zuge der Injektion sichergestellt ist. 

(2)  Die Anordnung von Packern richtet sich nach 
Anhang D. Größere Abstände als nach Anhang D 
sind nicht zulässig. 

(3)  An dickeren Bauteilen mit wesentlich größeren 
erforderlichen Wirkungszonen der Packer, als es 
dem Grenzwert gemäß Anhang D entspricht, ist bei 
Verwendung der Klebepacker nur Rissfüllstoff mit 
einer den längeren erforderlichen Injektionszeiten 
entsprechenden Temperatur abhängigen 
Verarbeitbarkeitsdauer einzusetzen. Ggf. sind 
bauwerksspezifische Eignungsprüfungen durchzu-
führen. 

(4)  Die Anordnung von Packern zum Füllen von 
Hohlräumen richtet sich nach der Geometrie der 
Schadstelle. Sie kann in Anlehnung an Anhang D 
festgelegt werden. Bei Gefügeschäden mit nicht 
bestimmbarer Verteilung im Beton sind die Packer 
in einem der Schadensart entsprechend gewählten 
Raster anzuordnen. 

(5)  Bei der Verwendung von Bohrpackern ist si-
cherzustellen, dass tragende Bewehrung durch die 
Herstellung von Bohrlöchern nicht beschädigt wird. 
Bei Injektion von dickwandigen Bauteilen über 
Bohrpacker sind diese in Bohrlöchern zu befesti-
gen, die die Rissflanke, von der Bauteiloberfläche 
gemessen, in unterschiedlichen Tiefen kreuzen. Die 
Anordnung der Bohrpacker richtet sich dann sinn-
gemäß nach Anhang D. Falls Bohrkanaldurchmes-
ser abweichend von der Eignungsprüfung einge-
setzt werden sollen, sind bauwerksspezifische Eig-
nungsnachweise zu erbringen. Bei Bohrlöchern ist 
die Durchgängigkeit des Bohrlochs ggf. durch Rei-
nigungsmaßnahmen sicherzustellen. 

(6)  Bohrpacker sind zu entfernen. 

(7)  In der Leistungsbeschreibung ist anzugeben, 
ob Bohrpacker, bei denen ein Teil im Bauwerk ver-
bleib, verwendet werden sollen..  

(8)  Verbleibende Teile von Bohrpackern müssen 
aus nichtrostenden Werkstoffen bestehen. Diese 
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Anforderung gilt auch für Klebepacker, sofern sie 
nach Abschluss der Arbeiten auf der Bauteilober-
fläche verbleiben sollen. 

(9)  Falls eine Verdämmung auf der Bauteiloberflä-
che vorgesehen ist, muss sie so sorgfältig erfolgen, 
dass die Injektion ohne Unterbrechungen infolge von 
Leckagen durchgeführt werden kann. Geeignete 
schnellhärtende Reparaturmaterialien für Leckstellen 
müssen stets vorgehalten werden. 

(10)  Eine Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustandes der Bauteiloberfläche ist, sofern erforder-
lich, in der Leistungsbeschreibung vorzusehen. 

(11)  Der Injektionsdruck ist Rissfüllstoff spezifisch 
und Füllart spezifisch gemäß den Angaben zur 
Ausführung zu begrenzen.  

(12)  Bei einkomponentigen Injektionen dürfen 
Teilmengen aus einem Gebinde nicht verwendet 
werden. Gemischte Gebindeinhalte dürfen zur In-
jektion und Nachinjektion nur innerhalb der tempe-
raturbedingten Gebindeverarbeitbarkeitsdauer ein-
gesetzt werden. Eine Beeinflussung der 
Gebindeverarbeitbarkeitsdauer durch Kühlung ist 
bei hohen Lufttemperaturen zulässig. 

(13)  Innerhalb einer für den verwendeten Rissfüll-
stoff in den Angaben zur Ausführung angegebenen 
Verarbeitbarkeitsdauer ist über alle vorhandenen 
Packer eine Nachinjektion vorzunehmen. 

(14)  Die Verlegung des Injektionsschlauches er-
folgt gemäß den Angaben zur Ausführung. 

2.3.5 Abschlussbericht  

(1)  Nach Abschluss der Arbeiten hat der Auftrag-
nehmer einen Abschlussbericht gemäß Form-
blatt B 3.5.1 zu erstellen. Dieser muss mindestens 

― eine Übersicht über Füllart, Rissfüllstoffdaten, 
Gesamtverbrauch, 

― die Ergebnisse der Eigenüberwachungs- und ggf. 
Kontrollprüfungen sowie 

― Angaben zur Ausführung umfassen. 

(2)  Soweit vom Auftraggeber, in Abhängigkeit vom 
Umfang der Arbeiten und von der Bedeutung des 
Füllens für das Bauwerk, nicht auf eine Erfassung 
ausdrücklich verzichtet wurde, ist in dem Ab-
schlussbericht Folgendes aufzunehmen: 

― Darstellung der gefüllten Risse und Bauteilab-
schnitte mit Angabe des Fülldatums und Ver-
brauchsmengen, 

― Übersicht über die Witterungsverhältnisse und 
Bauwerkstemperaturen, ggf. Zusammenstellung 
der täglichen max. und min. Temperaturen, An-
gaben zur Wetterlage, 

― Bericht(e) der Überwachung der Ausführung 
durch eine anerkannte Überwachungsstelle, 

― falls erforderlich, Angaben zum Verkehr, 

― besondere Vorkommnisse. 

3 Qualitätssicherung 

3.1 Allgemeines 
Die in diesem Abschnitt und in DIN V 18028 ange-
gebenen Grenzwerte und Toleranzen beinhalten 
sowohl die Streuungen bei der Probenahme und die 
Vertrauensbereiche der Prüfverfahren als auch die 
arbeitsbedingten Ungleichmäßigkeiten, soweit im 
Einzelfall keine andere Regelung getroffen ist. 

3.2 Baustoffe, Baustoffsysteme 
und Bauteile 

(1)  Der Übereinstimmungsnachweis erfolgt gemäß 
DIN V 18028. 

(2)  Das Übereinstimmungszertifikat wird gemäß 
DIN V 18028 ausgestellt. Die Ausstellung erfolgt 
durch eine von der BASt anerkannte Zertifizie-
rungsstelle. 

(3)  Hinweise zur Zertifizierung werden im An-
hang E gegeben. 

3.3 Überwachung der Ausführung 

3.3.1 Eigenüberwachung 

(1)   Art, Umfang und Häufigkeit der Eigen-
überwachung der Ausführung regelt Tabelle 3.5.1. 

(2)   Zur Aufnahme aller im Rahmen der Eigen-
überwachung zu erfassenden Messwerte sind die 
erforderlichen Geräte vom Auftragnehmer auf der 
Baustelle vorzuhalten. Hierzu gehört insbesondere 
ein Digital-Thermometer. 

(3)   Je nach Umfang der Arbeiten und Bedeutung 
des Füllens der Risse für das Bauwerk ist in die 
Aufzeichnungen gemäß Teil 1 Abschnitt 1 die Men-
ge und die Chargennummer des tatsächlich in die 
Risse und Hohlräume gefüllten Rissfüllstoffes so-
wie ggf. die Zuordnung der Chargennummer zum 
jeweiligen Riss oder zum Bauteilabschnitt, aufzu-
nehmen. 

(4)  Über die Arbeiten hat der Auftragnehmer im 
Rahmen seiner Eigenüberwachung täglich Auf-
zeichnungen und Protokolle unter Verwendung der 
Formblätter nach Anhang B anzufertigen, die ggf. 
durch Fotografien zu ergänzen sind. Alle Aufzeich-
nungen und Protokolle sind für den Auftragnehmer 
von der sachkundigen Fachkraft nach Nr. 2.3.2 zu 
unterzeichnen. 

(5)  Da bei kleineren Injektionsarbeiten der Auf-
wand für die Eigenüberwachungen ggf. nicht im 
wirtschaftlichen Verhältnis zu der auszuführenden 
Leistung steht, können die Eigenüberwachungs-
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prüfungen, abgestimmt auf die jeweilige Maßnah-
me, in der Häufigkeit bzw. in der Art der Prüfungen, 
reduziert werden. Die reduzierten Eigenüberwa-
chungsprüfungen sind in der Leistungsbeschrei-
bung festzulegen.  

3.3.2 Überwachung durch eine anerkannte 
Überwachungsstelle 

Für die Ausführung ist eine Fremdüberwachung 

vorzusehen. Der Auftragnehmer hat der fremd-
überwachenden Stelle rechtzeitig die Ausführungs-
zeiten anzuzeigen und dies dem Auftraggeber 
nachzuweisen. 
 

 

 

Tabelle 3.5.1: Art, Umfang und Häufigkeit der Eigenüberwachung der Ausführung 

                                   Prüfungen 

          Anforderungen     Häufigkeit 

 

   Gegenstand, Vorgang       Einzelheiten 

 Rissfüllstoff 
 Verdämmstoffe 
 Packer 

  
 jede Lieferung 

 

Lieferung DIN V 18028  bzw. jede Ver- 
   packungseinheit  

 Hilfsstoffe 
 Hilfsmittel 

 Bedingungen gemäß den Angaben 
zur Ausführung bzw. sonstigen  
Vorschriften 

 nach jeder 
 Lieferung bzw. 
 nach Festlegung 

 
Lagerung  

 Bautechnische Unterlagen 

 Angaben zur 
 Ausführung liegt vor 

 vor Beginn der 

 

 Protokolle, Art der 
 Aufzeichnung 

Leistungsbeschreibung  Arbeiten  

 Technische Ausrüstung 

 Vollständigkeit 

gemäß Angaben zur Ausführung 

  
 
 
Funktionskontrolle 

 vor Beginn der 
 Arbeiten, dann 
 nach Angaben zur 

 

   Ausführung  

 Vorbereitung der 
 Ausführung 

 Risszonen    

Packer, Abstand gemäß Angaben zur Ausführung  bei jedem Riss  

 Verdämmung    

 Rissmerkmale 
Einhaltung der Rissfüllstoff spezifi-
schen Anwendungsbedingungen  nach Bedarf 

 

 Ausführungsbedingungen  Witterungs- 
bedingungen   mehrmals täglich 

 

 Bauteil-
temperaturen 

gemäß Angaben zur Ausführung 
 bei jedem Riss 

 

 Füllen Durchführung   kontinuierlich  

 Aufzeichnung 
 Protokolle und 
 Berichte gemäß 
 Anhang B 

 
 nach Abschluss  
 der Arbeiten 

 
vollständig und nachvollziehbar
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3.3.3 Kontrollprüfungen 

(1)  Die Kontrollprüfungen dienen der Feststellung 
der  
― Vollständigkeit, 

– Flüssigkeitsdichtheit und 

– Kraftschlüssigkeit 
der Füllung. 

(2)  Die Vollständigkeit der Füllung gilt als nachge-
wiesen, wenn Bohrkerne mit einem Füllgrad von min-
destens 80 % gefüllt sind. Dies wird an Schnittflä-
chen von in Scheiben geschnittenen Bohrkernen 
oder an in der Rissebene gespaltenen Bohrkernen 
sichtbar gemacht. Systembedingte Poren sind hier-
bei als gefüllt zu werten. 

(3)  Die Flüssigkeitsdichtheit von gefüllten Rissen 
und Hohlräumen kann optisch festgestellt werden. 

(4)  Die Kraftschlüssigkeit der Füllung kann bei 
Rissen, die vorher nennenswerte Rissbreitenände-
rungen aufwiesen, durch Wegänderungsmessung 
nach Aushärten des Rissfüllstoffes zerstörungsfrei 
festgestellt werden. Die zu wählende Messmethode 
ist in Tabelle A 3.5.3 beschrieben. Der Messzeit-
raum ist abhängig von der Art der Rissbreitenände-
rungen. 

(5)  Die Kraftschlüssigkeit der Füllung ist nachge-
wiesen, wenn im Bereich der gefüllten Risse keine 
Wegänderungen auftreten, die die Dehnfähigkeit 
des Betons überschreiten. In nicht einsehbaren 
Bereichen kann ein Nachweis erforderlich werden. 
Die Verformungseigenschaften des gerissenen 
oder ungerissenen Betons sind dabei zu beachten. 
Zu dieser Feststellung ist u. U. eine Vergleichsmes-
sung am ursprünglich ungerissenen Beton erfor-
derlich. 

(6)  Zerstörende Prüfungen sollten nur in Ausnah-
mefällen vorgesehen werden. 

(7)  Die Vollständigkeit der Füllung und Qualität des 
Rissfüllstoffes im Beton können nur durch Entnah-
me von Bohrkernen festgestellt werden. Eine sol-
che Kontrollprüfung sollte daher nur in begründe-
ten Fällen (z.B. bei Unregelmäßigkeiten während 
der Ausführung oder bei wiederholt festgestellten 
Undichtheiten, bei optisch von außen erkennbaren 
Mängeln in der Füllung oder bei fehlender Kraft-
schlüssigkeit) durchgeführt werden. 

(8)  Die Bohrkerne mit Durchmessern von 50 mm 
oder kleiner sind aus charakteristischen Bereichen 
der gefüllten Risse zu entnehmen. Ihre Anzahl und 
Länge richten sich nach dem Umfang der Maßnah-
me und der Bedeutung der Erfüllung der vertraglich 
zugesicherten Eigenschaften der Füllung für das 
Bauwerk oder Bauteil (z.B. nach dem Ausmaß der 
Undichtheiten). 

4 Abrechnung 
(1)  Beim Füllen von Hohlräumen ist die Abrech-
nung in getrennten Positionen für die Injektion (z.B. 
Anordnung, Anzahl und Länge der Bohrlöcher; mit 
und ohne Verdämmung; Instandsetzung der Be-
tonoberfläche usw.) und für die injizierte Rissfüll-
stoffmenge vorzunehmen. 

(2)  Sofern keine andere Regelung getroffen wur-
de, ist die für den einzelnen Riss gemessene größ-
te Rissbreite der Abrechnung des gesamten Ris-
ses zugrunde zu legen. 

5 Abnahme 
(1)  Unterliegen die behandelten Flächen einer di-
rekten Verkehrsbelastung, ist der Zustand der 
Oberfläche vor der Belastung zu dokumentieren. 

(2)  Für nur aufwändig zugängliche Bereiche sind in 
der Leistungsbeschreibung Regelungen über Teilab-
nahmen vorzusehen. 

6 Injektion mit Epoxidharz 
(EP-I) 

6.1 Allgemeines 
(1)  Zur Injektion mit EP zum kraftschlüssigen Ver-
binden von Rissflanken und Füllen von Hohlräumen 
dürfen nur kalthärtende, zweikomponentige und 
lösemittelfreie Harze, die in der Zusammenstellung 
der zertifizierten Epoxidharze und Injektionsverfah-
ren enthalten sind, eingesetzt werden. 

(2)  Die Festigkeitseigenschaften der durch EP-I 
hergestellten Verbindungen werden durch den 
Bauwerksbeton bestimmt (siehe Nr. A 1.3). 

6.2 Anwendung 
(1)  Die EP-I ist bei Trennrissen und bei oberflä-
chennahen Rissen geeignet, wobei der Rissverlauf 
beliebig sein kann. Die folgenden Anforderungen 
sind unabhängig voneinander einzuhalten: 

– Die Mindest-Rissbreite beträgt 0,10 mm. 

– Für kurzzeitige Rissbreitenänderungen sind 
∆w ≤ 0,10 * w bzw. ∆w ≤ 0,03 mm einzuhalten. 
Der kleinere Wert ist maßgebend. 

– Die zulässigen täglichen Rissbreitenänderun-
gen sind abhängig von der Festigkeitsentwick-
lung des Epoxidharzes. Die täglichen Rissbrei-
tenänderungen sind nicht begrenzt, wenn die 
Festigkeitsentwicklung innerhalb von 10 h 
3,0 MPa überschreitet und eine Nachinjektion bei 
der größten Rissbreite erfolgt. 

(2)  Bei der Anwendung von EP-I müssen alle Risse 
ab einer Rissbreite von 0,05 mm voll gefüllt sein. 
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(3)  Für Risse, die in wesentlichen Bereichen des 
Rissverlaufes eine Rissbreite unter 0,10 mm haben, 
ist die Wirksamkeit von EP-I durch eine Erstprüfung 
nicht nachgewiesen. 

(4)  Nach Aushärtung von Epoxidharz sind wieder-
holte Füllungen nicht mehr erfolgreich möglich. 

(5)  Für Risse in Arbeitsfugen siehe Nr. A 2 Ab-
satz (4). 

(6)  Wegen der vergleichsweise geringen Steifigkeit 
von EP soll EP-I bei Hohlräumen im Beton nur dann 
eingesetzt werden, wenn diese klein sind. Die Stoff 
spezifischen Anwendungsbedingungen für Risse 
sind sinngemäß einzuhalten. 

6.3 Ausführung 
(1)  Risse und Hohlräume sind vollständig zu füllen. 

(2)  Die niedrigste Anwendungstemperatur beträgt 
8 °C. 

(3)  Allseitig zugängliche Risse sind allseitig zu ver-
dämmen. Der Riss ist mit Packern zu bestücken und 
zu injizieren. Bei Bauwerken mit kurzzeitigen oder 
täglichen Rissbreitenänderungen muss die 
Verdämmung mit einem hierfür in den Angaben zur 
Ausführung vorgesehenen Stoff erfolgen. 

(4)  Treten bei EP-I nennenswerte Unterbrechun-
gen auf, die auf ein vom Auftragnehmer zu vertre-
tendes Versagen der Verdämmung zurückzuführen 
sind, kann der Auftraggeber weitere Injektionsarbei-
ten bis zur Beseitigung der Ursachen untersagen. 
Die Folgekosten trägt der Auftragnehmer. 

(5)  Soll auf eine Verdämmung verzichtet werden, 
ist dies in der Leistungsbeschreibung vorzusehen. 

(6)  Bei größeren täglichen Rissbreitenänderungen 
(Überschreitung der für kurzzeitige Rissbreiten-
änderungen angegebenen Anforderungen nach 
Nr. 6.2) ist der Injektionszeitpunkt so zu wählen, 
dass eine Nachinjektion bei den größten Rissbrei-
ten erfolgen kann (siehe Nr. A 2). 

6.4 Prüfungen 
(1)  Die Erstprüfungen müssen gemäß der 
DIN V 18028 erfolgen. Die Ergebnisse der Erstprü-
fung sind anzugeben. 

(2)  Die Kontrollprüfungen dienen der Feststellung 
der Kraftschlüssigkeit und der Vollständigkeit 
(Füllgrad) der Füllung. 

7 Injektion mit Zementleim 
(ZL-I) oder Zement-
suspension (ZS-I) 

7.1 Allgemeines 
(1)  Zur Injektion mit ZL und ZS zum kraftschlüssi-
gen Verbinden von Rissflanken und Füllen von 
Hohlräumen dürfen nur Füllgutgemische ver-
wendet werden, die in der Zusammenstellung der 
zertifizierten Zementleime bzw. Zementsuspensio-
nen und Injektionsverfahren enthalten sind. 

(2)  Die Festigkeit der durch ZL-I und ZS-I herge-
stellten Verbindungen wird in der Regel durch die 
Festigkeit der Zementleime oder -suspensionen 
bestimmt (siehe Nr. A 1.3). Die Festigkeitseigenschaf-
ten der ZL oder ZS sind der jeweiligen Anwendung 
entsprechend zu fordern. 

7.2 Anwendung 
(1)  Die ZL-I ist ausschließlich geeignet bei Trenn-
rissen. ZS-I ist geeignet bei Trennrissen und ober-
flächennahen Rissen, wobei der Rissverlauf belie-
big sein kann. Die Rissfüllstoff spezifischen An-
wendungsbedingungen für ZL oder ZS zum Füllen 
von Rissen gemäß der DIN V 18028 und die fol-
genden Anforderungen sind während der Ausfüh-
rung zu prüfen und einzuhalten: 

– Die Mindest-Rissbreite auf der Bauteiloberfläche 
beträgt bei ZL-I 0,80 mm und bei ZS-I 0,25 mm.  

– Bei der Anwendung von ZL-I müssen Bereiche 
des Rissverlaufs ab einer Rissbreite im Gefüge (an 
der Risswurzel) von 0,20 mm, bei einer Anwen-
dung von ZS-I ab einer Rissbreite von 0,05 mm 
gemäß der DIN V 18028 voll gefüllt sein. 

(2)  Für Risse, die in wesentlichen Bereichen des 
Rissverlaufes bei ZL-I eine Rissbreite unter 0,80 mm 
und bei ZS-I unter 0,25 mm haben, ist die Wirksam-
keit durch eine Erstprüfung nicht nachgewiesen. 
Bei einer besonders sorgfältigen Vorbehandlung 
der Risse (mit Vornässung) und einer besonders 
sorgfältigen Injektion können auch Risse ab einer 
Rissbreite von 0,20 mm mit ZS-I voll gefüllt wer-
den. 

(3)  Nach vorangegangenen Füllungen mit Kunst-
stoffen in Rissen und Hohlräumen ist ZL-I oder ZS-I 
nicht zulässig.  

(4)  Eine Wiederholung der Füllung mit ZL-I oder ZS-I 
als Bindemittel ist möglich. 

(5)  Die ZL-I oder ZS-I kann bei kurzzeitigen Riss-
breitenänderungen und während der Erhärtungs-
phase bei täglichen Rissbreitenänderungen nicht 
eingesetzt werden. 

(6)  Bei Anwendung von ZL-I und ZS-I zum Füllen 
von durchgängigen Hohlräumen gelten die Füll-
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grenzen für die Hohlraumabmessungen gemäß 
Absatz (1) sinngemäß. 

7.3 Zementleim und 
Zementsuspension 

(1)  Die ZL und ZS müssen außer den in Nr. A 3.1 
genannten die folgenden Eigenschaften aufwei-
sen: 

– den Anwendungsbedingungen entsprechende 
Mahlfeinheit und Kornverteilung des Zements und 
aller verwendeten wasserunlöslichen Zusatzstoffe 
und Zusatzmittel, 

– Unempfindlichkeit gegenüber dem Feuchtezu-
stand der Rissflanke und des Betongefüges. 

(2)  Zur Herstellung von ZL und ZS müssen Rühr-
werke eingesetzt werden, die das zur Erzielung der 
geforderten Mischungsstabilität notwendige Auf-
schließen aller Bestandteile gewährleisten. 

(3)  Die Injektionsfähigkeit des Zementleims bzw. 
der Zementsuspension während der 
Verarbeitbarkeitsdauer muss durch geeignete 
Maßnahmen (Umwälzen, Filtern, Begrenzen der 
Zementleim- bzw. der Feinstzementsuspensions-
Temperatur) in entsprechenden Anlagen oder im 
Injektionsgerät, aufrecht erhalten werden. 

7.4 Ausführung 
(1)  Risse und Hohlräume sind vollständig zu fül-
len. 

(2)  Die niedrigste Anwendungstemperatur be-
trägt 5 °C. 

(3)  Bei Injektionen von Hohlräumen kann eine voll-
flächige Verdämmung des Bauteils, z.B. durch 
Spritzmörtel bzw. -beton oder Spritzmörtel bzw. 
-beton mit Kunststoffzusatz gemäß Teil 3 Ab-
schnitt 4 erforderlich sein. 

(4)  Die Injektion erfolgt über Klebe- oder Bohrpacker. 
Diese müssen so ausgebildet sein, dass eine Ent-
mischung von ZL oder ZS während der Injektion nicht 
eintritt und dass deren Austreten nach Abschluss 
der Arbeiten verhindert wird. 

(5)  Herkömmliche Packer mit Kugelrückschlagven-
til erfüllen die vorgenannten Bedingungen in der 
Regel nicht. 

(6)  Bei der Anwendung der ZL-I und ZS-I sind 
trockene Risse gemäß den Angaben zur Ausfüh-
rung vorzubehandeln. Bei der Ausführung einer 
Hohlrauminjektion muss Wasser aus einer unmit-
telbar vorher durchgeführten Vornässung der Risse 
entwichen sein. 

7.5 Prüfungen 
(1)  Die Erstprüfungen müssen gemäß 
DIN V 18028 erfolgen. Die Ergebnisse sind anzu-
geben. 

(2)  Die Kontrollprüfungen dienen der Feststellung 
der Vollständigkeit (Füllgrad) und der Kraftschlüs-
sigkeit der Füllung. 

8 Injektion mit Polyurethan 
(PUR-I) 

8.1 Allgemeines 
(1)  Zur Injektion mit PUR zum begrenzt dehnfähi-
gen Verbinden von Rissflanken und zum abdich-
tenden Füllen von Hohlräumen dürfen nur 
zweikomponentige PUR, die in der Zusammenstel-
lung der zertifizierten Polyurethane und Injektions-
verfahren enthalten sind, eingesetzt werden. 

(2)  Zur vorübergehenden Verminderung einer un-
ter Druck stehenden Wasserzufuhr gemäß Tabelle 
A 3.5.2 kann der Einsatz von einem schnellschäu-
menden PUR (SPUR) erforderlich werden. 

(3)  Das zum Injektionsverfahren gehörende SPUR 
ist kein dehnfähiger Rissfüllstoff und hat auch keine 
dauerhaft abdichtende Wirkung.  

8.2 Anwendung 
(1)  Die PUR-I ist ausschließlich geeignet bei 
Trennrissen, wobei der Rissverlauf beliebig sein 
kann. Die Polyurethane spezifischen Anwen-
dungsbedingungen zum Füllen von Rissen gemäß 
der DIN V 18028 und die Anforderungen sind wäh-
rend der Ausführung gemäß Nr. 2.3.1 zu prüfen 
und einzuhalten. 

(2)  Die Dehnfähigkeit des im Riss ausgehärteten 
PUR muss bei Rissbreiten zwischen 0,30 mm und 
0,50 mm mindestens 5,0 % und bei Rissbreiten 
über 0,50 mm mindestens 10,0 % betragen. Dies 
gilt bei mittleren Bauwerkstemperaturen von ca. 
15 °C. 

(3)  Die Dehnfähigkeit von PUR ist begrenzt. Die 
Rissfüllstoff abhängigen Dehnfähigkeiten sind in 
den Angaben zur Ausführung enthalten. Sie sind 
bei niedrigeren Bauwerkstemperaturen deutlich 
geringer. 

(4)  Für Rissbreiten unter 0,30 mm sind die zugehö-
rigen Dehnfähigkeiten in der Erstprüfung des In-
jektionsverfahrens nicht nachgewiesen.  

(5)  Aus kurzzeitigen oder langzeitigen Rissbreiten-
änderungen ergeben sich keine Anforderungen. Eine 
wiederholte Injektion der Risse ist mit PUR möglich. 
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8.3 Polyurethan 
(1)  Das PUR muss außer den in Nr. A 3.1 genann-
ten die folgenden Eigenschaften aufweisen: 

– Bereits bei geringem Wasserzutritt zum noch 
nicht reagierten Harzgemisch soll eine Poren-
bildung mit einer Zellwandstruktur entstehen, 
welche die Dichtheitskriterien erfüllt. 

– Keine Versprödung bei Wasserzutritt vor oder 
nach Ablauf der Reaktion. 

– Ausreichende Haftfestigkeit an Rissflanken mit 
beliebigen Feuchtigkeitszuständen. 

– Ausreichende Dehnfähigkeit zwischen den 
Rissflanken. 

– Keine aus dem ausgehärteten Harz entwei-
chenden Bestandteile, z.B. Weichmacher. 

(2)  Das SPUR muss zur vorübergehenden Vermin-
derung der Wasserzufuhr bei unter Druck wasser-
führenden Rissen außer den in Nr. A 3.1 genannten 
Eigenschaften die folgenden aufweisen: 

– Sehr kurze Reaktionszeiten bei Wasserzutritt. 

– Feinzellige Schaumbildung mit starker Volu-
menvergrößerung. 

8.4 Ausführung 
(1)  Die PUR-I ist zur Erleichterung der optischen 
Füllkontrolle i. d. R. ohne Verdämmung über Bohr-
packer auszuführen. Ein etwaiges Verdämmen ist 
in der Leistungsbeschreibung vorzusehen.. 

(2)  Risse und Hohlräume sind vollständig zu füllen. 
Sie müssen gegen Flüssigkeiten dicht sein. Wegen 
der begrenzten Dehnfähigkeit von PUR sind die In-
jektionsarbeiten unter Beachtung der Polyurethan 
abhängigen Temperaturgrenzen zum Zeitpunkt der 
größten Rissbreiten auszuführen (siehe Nr. A 1.4). 

(3)  Die niedrigste Anwendungstemperatur beträgt 
6 °C. Eine niedrigere Anwendungstemperatur ist 
ggf. gemäß den Angaben zur Ausführung möglich. 

(4)  Das Injektionsgerät muss die in Nr. A 3.2 defi-
nierten Eigenschaften haben und für die einfache 
Verarbeitung der erforderlichen Harzmengen ge-
eignet sein. Wird PUR-I einkomponentig ausgeführt, 
ist der Zutritt von Luftfeuchte zum fertiggemischten 
PUR während der Verarbeitung wirksam zu ver-
hindern. 

(5)  Wird bei unter Druck wasserführenden Rissen 
eine vorangehende Füllung mit SPUR gemäß Nr. 8.3 
erforderlich, ist diese auf die zur Herabsetzung des 
Wasserzutritts erforderlichen Rissabschnitte zu be-
grenzen, um mit PUR optimale Füllgrade zu errei-
chen. 

(6)  Eine Vorinjektion mit SPUR ist nur auf begrün-
dete Ausnahmefälle zu begrenzen. Der Einsatz von 
SPUR ist nur im hinteren Drittel des Bauteilquer-

schnitts zulässig. Die PUR-I hat unmittelbar an-
schließend über zusätzliche Bohrpacker zu erfol-
gen. 

(7)  Bei größeren erforderlichen Harzmengen kön-
nen mit Zustimmung des Auftraggebers Geräte für 
die zweikomponentige Injektion eingesetzt werden, 
die dokumentieren, dass das Mischungsverhältnis 
der Einzelkomponenten bei verschiedenen Witte-
rungsverhältnissen gewährleistet ist. 

(8)  Für eine erneute Injektion von undicht gewor-
denen Rissen und Hohlräumen sind neue Bohrpa-
cker zu setzen. 

8.5 Prüfungen 
(1)  Die Erstprüfungen müssen gemäß der 
DIN V 18028 erfolgen. Die Ergebnisse der Erstprü-
fung sind anzugeben. 

(2)  Die Kontrollprüfungen dienen der Feststellung 
der Vollständigkeit (Füllgrad) und der Flüssigkeits-
dichtheit der Füllung. 

9 Tränkung (T)  

9.1 Allgemeines 
Zur Tränkung von Rissen mit EP dürfen nur EP nach 
Nr. 6 eingesetzt werden. Zur Tränkung von Rissen 
mit ZL oder ZS dürfen nur die ZL oder ZS nach Nr. 7 
eingesetzt werden. 

9.2 Anwendung 
(1)  Es gelten folgende Rissfüllstoff spezifischen 
Anwendungsbedingungen: 

– Die Tränkung darf nur von oben auf annähernd 
horizontalen Flächen erfolgen. 

– Die Mindestrissbreite beträgt bei der EP-T ca. 
0,20 mm, bei der ZS-T ca. 0,40 mm und bei der 
ZL-T ca. 0,80 mm. 

― Eine wiederholte Tränkung ist nicht zulässig. 

(2)  Durch Tränkung können nur oberflächennahe 
Bereiche von Rissen gefüllt werden. Die ursprüngli-
che Tragfähigkeit des ungerissenen Querschnitts 
wird daher nur teilweise wiederhergestellt, was bei 
der Beurteilung einer erneuten Rissbildung zu be-
rücksichtigen ist. Aus gleichem Grunde stellt die 
Tränkung bereits bei geringen Rissbreitenänderun-
gen in der Regel keine geeignete Maßnahme dar. 

(3)  Zum Tränken in Abhängigkeit vom Feuchtezu-
stand siehe Tabellen A 3.5.1 und A 3.5.2. 
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9.3 Ausführung 
(1)  Die Risse müssen mindestens bis zu einer Tiefe 
von 5 mm bzw. bis zur 15-fachen Rissbreite (der 
kleinere Wert ist maßgebend) getränkt sein. 

(2)  Die niedrigste Anwendungstemperatur für EP-T 
beträgt 8 °C und für ZL-T bzw. ZS-T 5 °C. 

(3)  Risse sind vor der Tränkung mit geeigneten 
Verfahren (z.B. Industriesaugern) zu säubern. 

(4)  Das Säubern ist in der Leistungsbeschreibung 
vorzusehen. 

(5)  Zur Erzielung der erforderlichen Fülltiefe muss 
innerhalb der von der Bauwerkstemperatur abhän-
gigen Verarbeitbarkeitsdauer des Rissfüllstoffes für 
eine ausreichende Zufuhr des Rissfüllstoffes zum 
Riss gesorgt werden. Auf die Möglichkeit einer Ent-
lüftung des Risses ist zu achten. 

(6)  Bei breiteren Rissen können auf der Bauteil-
oberfläche parallel zum Rissverlauf Maßnahmen zur 
Erzielung eines ständigen Rissfüllstoffvorrates ge-
troffen werden (z.B. Risse entsprechend dem 
Rissverlauf nachschneiden). Die Einzelheiten der 
Ausführung der EP-T, ZL-T und ZS-T und die Maß-
nahmen zur Wiederherstellung des ursprünglichen 
Zustandes der Bauteiloberfläche sind in der Leis-
tungsbeschreibung vorzusehen. 

(7)  Bei der Anwendung der ZL-T und ZS-T sind 
trockene Risse gemäß den Angaben zur Ausfüh-
rung vorzubehandeln. Bei der Ausführung einer 
Hohlraumfüllung muss Wasser aus einer unmittel-
bar vorher durchgeführten Vornässung der Risse 
entwichen sein. 

9.4 Prüfungen 
(1)  Umfang und Häufigkeit der Fremdüberwachung 
der Ausführung sind in der Leistungsbeschreibung 
vorzusehen. 

(2)  Im Rahmen einer Kontrollprüfung kann die 
Fülltiefe zuverlässig nur durch zerstörende Prüfun-
gen festgestellt werden und ist daher auf begründete 
Fälle zu beschränken. 
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Anhang A 

Erläuterungen zum Füllen von 
Rissen und Hohlräumen 

A 1 Bestandsaufnahme  

A 1.1 Allgemeines 
(1)  Risse sind zu erfassen und zu dokumentieren. 
(2)  Unter Einbeziehung der wahrscheinlichen 
Rissursachen sind besonders die zum Zeitpunkt der 
Ausführung zu erwartenden Rissbreitenänderungen 
und zugehörigen Bauwerkstemperaturen abzu-
schätzen. 

A 1.2 Umfang 
(1)  Umfang der Untersuchungen und Art der Do-
kumentation richten sich nach Rissbild und Bedeu-
tung der Risse für das Bauwerk. 

(2)  Bei Rissbildungen geringeren Ausmaßes 
reicht in der Regel ein Prüfbericht nach DIN 1076 
aus. 

(3)  Bei Rissbildungen größeren Ausmaßes oder 
bei Rissen mit erheblicher Bedeutung für Tragfä-
higkeit, Gebrauchsfähigkeit oder Dauerhaftigkeit 
des Bauwerks oder Bauteils, z.B. bei Überbauten 
von Spannbetonbrücken, muss die Bestandsauf-
nahme alle relevanten Merkmale von Tabelle A 
3.5.3 umfassen. Darüber hinaus kann die Erfassung 
von weiteren Einzelheiten, z.B. besonderen, lage-
bedingten Witterungseinflüssen, Angaben zum 
Verkehrsaufkommen und zur Verkehrsentwicklung, 
erforderlich sein. 

(4)  Hohlräume im Beton können gemäß Teil 3 Ab-
schnitt 4 erfasst und dokumentiert werden. Zur Be-
schränkung von Kernbohrungen auf ein Mindestmaß 
an Kerndurchmesser wird auf die Möglichkeit von 
endoskopischen Untersuchungen in Bohrlöchern 
kleineren Durchmessers hingewiesen. Art und 
Umfang der Untersuchungen sollten sich nach den 
Anwendungszielen der Füllung gemäß Nr. A 2 rich-
ten. 

A 1.3 Rissursachen 
(1)  Eine sachgerechte Entscheidung über 
Instandsetzungsmaßnahmen setzt die Kenntnis 
der Schadensursachen voraus. Für das Füllen von 
Rissen ist in Abhängigkeit vom Verfahren im Hin-
blick auf die Dauerhaftigkeit der Maßnahme Fol-
gendes zu beachten: 

– EP-T, ZL-T, ZS-T 

Diese Verfahren gewährleisten im Allgemeinen 
kein vollständiges Füllen der Risse, so dass 

bereits wesentlich geringere Beanspruchungen 
als diejenigen, die zur Rissbildung geführt ha-
ben zum erneuten Aufreißen des Querschnitts 
führen. 

– EP-I 

Auch einwandfrei injizierte Tragwerksabschnit-
te können nur Beanspruchungen bis in die Grö-
ßenordnung der ursprünglich rissverursachen-
den Beanspruchungen ertragen. Beim Füllen 
von gerissenen Arbeitsfugen muss stets von 
einer geringeren Zugfestigkeit des instandge-
setzten gegenüber dem ungestörten 
Querschnittsbereich ausgegangen werden. Die 
Auswirkungen von noch zu erwartenden Bean-
spruchungen müssen in Kenntnis dieser Eigen-
schaften beurteilt werden. 

– PUR-I 

Die begrenzte Dehnfähigkeit der mit PUR ge-
füllten Risse ist abhängig von der Rissbreite 
und Bauteiltemperatur. Die in Nr. 8.2 enthalte-
nen Angaben sind Mindestanforderungen; die 
aktuellen Dehnfähigkeiten sind den Angaben zur 
Ausführung zu entnehmen. Noch zu erwartende 
Rissbreitenänderungen müssen dementspre-
chend sorgfältig abgeschätzt werden. 

– ZL-I, ZS-I 

Während die Zugfestigkeit von Verbindungen, die 
mit EP-I hergestellt werden, vorwiegend durch die 
Qualität des Bauwerksbetons bestimmt wird, 
hängt diese bei Injektion mit Zementleim und 
Zementsuspension in der Regel maßgebend von 
den Eigenschaften des Rissfüllstoffes ab; diese 
sind für den jeweiligen Anwendungsfall den An-
gaben zur Ausführung der einzelnen Verfahren 
zu entnehmen. 

(2)  Falls vorangegangene Maßnahmen nicht zum 
Erfolg geführt haben, ist zu prüfen, auf welche Ur-
sachen dies zurückzuführen ist. 

(3)  Konnten die Rissfüllstoff spezifischen Anwen-
dungsbedingungen nicht eingehalten werden, sind 
gleichartige neue Maßnahmen nur in besonderen 
Fällen angebracht. So kann eine Wiederholung von 
PUR-I zur Erreichung besserer Füllgrade begrün-
det sein; durch eine erneute Injektion mit ZS kön-
nen schließlich auch bei nochmaligem Aufreißen 
der gefüllten Risse so geringe Rissbreiten erzielt 
werden, dass sie den Anforderungen an den Kor-
rosionsschutz der Bewehrung und auch an überwie-
gende Dichtheit des Bauteils (Selbstheilen der Risse 
mit geringer Breite) genügen. 

(4)  Als wiederkehrende Rissursachen sind solche 
Einwirkungen auf das Bauteil zu betrachten, die zur 
erneuten Überschreitung der Zugfestigkeit des Be-
tons in der Umgebung kraftschlüssig injizierter Ris-
se führen 
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A 1.4 Messung von Rissbreiten und 
Rissbreitenänderungen 

(1)  Rissbreiten sollten mit einer Genauigkeit von 
0,10 mm angegeben werden. Hierzu genügt es in 
der Regel, einen optischen Vergleich der Rissbreite 
mit der Breite einer kalibrierten Linie, z.B. eines 
Linienbreitenmaßstabs, durchzuführen. Die Benut-
zung einer Risslupe setzt bei Betonbauteilen Er-
fahrung voraus. 

(2)  Die zu Rissbreitenänderungen gehörenden 
Wegänderungen lassen sich u.a. mit folgenden 
Methoden erfassen: 

– Risslupe 

Auf der gut vorbereiteten Betonoberfläche dünn 
aufgestrichene Gipsmarken bilden nach dem 
Reißen sehr glatte Risse, deren Breite mit der 
Risslupe gut ablesbar ist. Durch mehrfache Ab-
lesungen mit einer Genauigkeit von 0,01 mm 
lassen sich langsame Rissbreitenänderungen 
u U. auch langzeitig verfolgen. 

– Labormethoden 

Diese auf mechanischem oder elektrischem 
Prinzip beruhenden Methoden können nur von 
entsprechend geschultem und erfahrenem Per-
sonal angewandt werden. Hierbei können auch 
sehr kurzzeitig eintretende Änderungen mit ei-
ner Genauigkeit von 0,001 mm registriert wer-
den. 

(3)  Bei Überbauten von Massivbrücken entstehen 
tägliche Rissbreitenänderungen, u.a. in Abhängig-
keit von der Sonneneinstrahlung. Größte Änderun-
gen sind bei Sonnenschein in den Sommer-
monaten zu erwarten, nicht jedoch bei starker Be-
wölkung und hohen Lufttemperaturen. Bei statisch 
unbestimmten Systemen tritt das tägliche Minimum 
der Rissbreite von 7 bis 9 Uhr und das Maximum 
von 19 bis 21 Uhr auf. Beim Maximum der Rissbreite 
verursacht auch der Verkehr die Extremwerte der 
kurzzeitigen Rissbreitenänderungen. 

(4)  Risse in Bauwerken mit behinderter Verfor-
mung (z.B. Tunnelbauwerke) haben ihre maximale 
Rissbreite in der kalten Jahreszeit bei niedrigen 
Temperaturen. 

A 1.5 Bohrkernentnahmen 
An Bohrkernen lassen sich Rissart, Zustand der 
Risse und der Rissflanken sowie vorangegangene 
Maßnahmen feststellen. Ihre Entnahme stellt stets 
eine Störung dar und sollte daher auf Ausnahme-
fälle beschränkt bleiben. Eine Bohrkernentnahme 
kann häufig durch Betrachtung aller einwirkenden 
Einflüsse ersetzt werden. 

 

A 1.6 Schadensbeurteilung 
(1)  Der Einfluss von Rissen in Betonbauteilen auf 
Tragfähigkeit, Gebrauchsfähigkeit und Dauerhaf-
tigkeit ist auf der Grundlage von Beobachtungen, 
Prüfungen, statischen Berechnungen und Erfah-
rungen zu beurteilen. Aufgrund dieser Beurteilung, 
zusammen mit den aus den Bauwerksakten und 
dem Bauwerksbuch hervorgehenden Angaben 
und Daten, ist über die Ursache der Rissbildungen, 
die Notwendigkeit, die Ziele und die Art des Füllens 
von Rissen gemäß Tabelle A 3.5.1 und ggf. über 
das Risiko des Entstehens neuer Risse eine Aus-
sage zu treffen. Für die Ausführung der Arbeiten 
sind ggf. besondere Hinweise zu geben. 

(2)  Eine Bewertung der Risse kann nach der 
Richtlinie zur einheitlichen Erfassung, Bewertung, 
Aufzeichnung und Auswertung von Ergebnissen 
der Bauwerksprüfungen nach DIN 1076 (RI-EBW-
PRÜF) durchgeführt werden. 

(3)  Für die Beurteilung von Hohlräumen im Beton 
und deren Bedeutung für das Bauwerk gelten auch 
die Hinweise in Abschnitt 4. 

(4)  Bei der Erfassung von Rissmerkmalen ist mit 
besonderer Sorgfalt zu verfahren, um eine qualifi-
zierte Beurteilung der Notwendigkeit und der Art 
des Füllens vornehmen zu können. 

(5)  Die wichtigsten Rissmerkmale (Rissbreite und 
Rissbreitenänderungen) sind bei Bauwerken im 
Freien witterungsbedingten Änderungen unterwor-
fen. Die Erfassung dieser Merkmale muss daher 
mindestens mit der Angabe folgender weiterer 
Daten verbunden sein: 

– Datum, Uhrzeit, 

– Witterungsbedingungen, d.h. Lufttemperatur, 
Bewölkung, Regen, auch an den Vortagen, 

– Bauteiltemperatur im maßgebenden, d.h. die 
Rissmerkmale beeinflussenden Bereich (Die 
Temperatur ist vor Beginn der Injektionsarbeiten 
nicht nur auf der Bauteiloberfläche, sondern auch 
im Bauteilinneren etwa 4 cm unter der Bauteil-
oberfläche zu messen.). 

(6)  Bei der Beobachtung von Tagesrissbreitenän-
derungen müssen die entsprechenden Angaben 
mehrmals täglich erfasst werden. Bei verkehrsbe-
dingten Rissbreitenänderungen kann eine Charakte-
risierung des Verkehrs zur besseren Bewertung 
der Ergebnisse erforderlich sein. Die Messzeit-
räume sollten so gewählt werden, dass aus den 
Ergebnissen ausreichende Rückschlüsse auf die 
kurzzeitigen und täglichen Rissbreitenänderungen 
zum Zeitpunkt der vorgesehenen Füllung möglich 
sind. 
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A 2 Anwendung 
(1)  Das Füllen von Rissen ist vorzusehen, wenn 
eines oder mehrere der folgenden Ziele erreicht 
werden müssen: 

– Hemmen oder Verhindern des Zutritts von kor-
rosionsfördernden Stoffen in Betonbauteile 
durch Risse (Schließen). 

– Beseitigen von rissebedingten Undichtheiten 
des Betonbauteils (Abdichten). 

– Herstellen einer zug- und druckfesten Verbindung 
beider Rissflanken (kraftschlüssige Verbindung). 

– Herstellen einer begrenzt dehnfähigen Verbin-
dung beider Rissflanken (begrenzt dehnfähige 
Verbindung). 

(2)  Kraftschlüssiges und dehnfähiges Verbinden 
der Rissflanken beinhaltet das Schließen und Ab-
dichten der Risse. 

(3)  Das Herstellen einer kraftschlüssigen Verbin-
dung und einer begrenzt dehnfähigen Verbindung 
schließen sich im allgemeinen gegenseitig aus. 
Festigkeit und Dehnfähigkeit der Verbindungen 
sind Rissfüllstoff abhängig. 

(4)  Das Erreichen eines oder mehrerer Ziele kann 
durch Beton- oder Rissfüllstoff schädigende oder 
die Haftfestigkeit mindernde Einlagerungen im 
Riss, einschließlich selten zu erwartender 
Aussinterungen an den Rissflanken, teilweise oder 
vollständig verhindert werden. 

(5)  Für vergleichbare Anwendungsziele kann das 
Füllen im Bereich von Hohlräumen vorgesehen 
werden. 

(7)  Die Anwendungsbereiche der einzelnen Riss-
füllstoffe und Füllarten richten sich nach dem 
Feuchtezustand der Risse und den Rissbreiten auf 
der Bauteiloberfläche. Für die zur Kennzeichnung 
des Feuchtezustandes verwendeten Begriffe gel-
ten die Merkmale nach Tabelle A 3.5.1. 

(8)  Die in Tabelle A 3.5.2 definierten Anwen-
dungsbereiche gelten sinngemäß für Injektionen 
von Hohlräumen im Beton. 

A 3 Füllen von Rissen  

A 3.1 Rissfüllstoff 
Der Rissfüllstoff soll folgende Eigenschaften ha-
ben: 

– füllartangepasste Viskosität, 

– gute Verarbeitbarkeit innerhalb füllartabhängig 
definierter Grenzen, 

– ausreichende Mischungsstabilität, 

– geringer reaktionsbedingter Volumen schwund, 

– ausreichende Haftfestigkeit am Betongefüge 
(Rissflanke), 

– ausreichende Eigenfestigkeit , 

– hohe Alterungsbeständigkeit, 

– nicht korrosionsfördernd, 

– Verträglichkeit mit allen Stoffen, mit denen es 
in Berührung kommt. 

A 3.2 Injektionsgerät 
(1)  Injektionsgeräte für einkomponentige und für 
zweikomponentige Injektionen sollen folgende Ei-
genschaften haben: 

– einfache Bedienung, einfache Überprüfbarkeit 
der Funktionsfähigkeit, 

– geringe Störanfälligkeit, 

– regelbarer bzw. begrenzbarer Druck im von der 
Füllart abhängigen Arbeitsbereich des Injekti-
onsgerätes, 

– einfache Reinigung und Wartung. 

(2)  Injektionsgeräte für zweikomponentige Injekti-
onen müssen zusätzlich folgende Eigenschaften 
haben: 

– hohe Dosiergenauigkeit bei unterschiedlichen 
Witterungsbedingungen, 

– geringe Anfälligkeit gegen fehlerhafte Bedienung 
(Verstellung des Dosierverhältnisses, Zuschal-
tung von Reinigungsmitteln usw.). 

A 3.3 Injektionsschlauch  
Der Injektionsschlauch soll folgende Eigenschaften 
haben: 

– ausreichender Querschnitt und Durchlässigkeit 
des Injektionskanals und der Austrittsöffnungen 
nach dem Betonieren, 

– Verhinderung des Eindringens von Zementleim 
beim Betoniervorgang oder von zurückdrücken-
dem Rissfüllstoffes nach der Injektion, 

– Austritt des Rissfüllstoffes aus dem Schlauch 
im einbetonierten Zustand bereits bei geringem 
Druck, 

– Sicherstellung der Nachinjizierbarkeit innerhalb 
der Verarbeitbarkeitsdauer des Rissfüllstoffes, 

– Robustheit der Schläuche und des Befesti-
gungssystems beim Einbau des Schlauches 
sowie beim Einbau des Konstruktionsbetons, 

– Aufschwimmsicherheit beim Betonieren. 
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A 4 Füllen von Hohlräumen 
Für das Füllen von Hohlräumen ist in Abhängigkeit 
vom Verfahren im Hinblick auf die erreichbaren 
Anwendungsziele Folgendes zu beachten: 

― EP-I 

Diese Methode ist nur geeignet zum Füllen von 
trockenen Hohlräumen mit kleinem Volumen in 
der Größenordnung von weniger als 100 cm3. Die 
im Gefüge hergestellte Verbindung wird zwar 
kraftschlüssig, die Maßnahme dient jedoch we-
gen des geringen E-Moduls von EP nicht der 
Verfestigung. In diesem Sinne können mit EP-I 
auch nur lokale Verbundstörungen behoben 
werden.  

― PUR-I 

Falls die Standsicherheit durch die Hohlräume 
im Beton nicht beeinträchtigt ist, können diese in 
der Regel durch Rasterinjektion abdichtend mit 
PUR gefüllt werden. 

― ZL-I, ZS-I 

Hohlräume und haufwerkporiges Betongefüge 
können mit ZL und ZS bei beliebigen Feuchte-
zuständen verfestigend gefüllt werden. Die 
Wahl des Rissfüllstoffes richtet sich nach der 
Struktur der Hohlräume im Betongefüge unter 
Beachtung des unterschiedlichen Eindringver-
mögens von ZL und ZS. Für die obere Grenze 
der zu füllenden Hohlräume sind unter Berück-
sichtigung der Druckfestigkeit des Rissfüllstof-
fes die Belange der Standsicherheit maßge-
bend. 
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Tabelle A 3.5.1: Feuchtezustand von Rissen, Rissufern und 
Rissflanken 

Begriff Merkmal 

1 trocken1) 

 – Wasserzutritt nicht möglich, 
 – Beeinflussung des Rissbe- 

reiches durch Wasser nicht 
feststellbar, 

 – Wasserzutritt möglich, jedoch 
seit ausreichend langer Zeit 
ausschließbar, 

 – Rissufer/-flanken optisch fest- 
stellbar trocken.2) 

2 feucht 

 – Farbtonveränderung im Riss- 
bereich durch Wasser, jedoch 
kein Wasseraustritt, 

 – Anzeichen von Wasseraustritt 
in der unmittelbar zurück- 
liegenden Zeit (z. B. Aussin- 
terungen, Kalkfahnen), 

 – Rissufer/-flanken optisch fest- 
stellbar feucht oder matt- 
feucht. 2) 

3 „drucklos“ 
wasserführend 

 – Wasser in feinen Tröpfchen 
im Rissbereich erkennbar, 

 – Wasser perlt aus dem Riss. 

4 unter Druck 
wasserführend 

 – Zusammenhängender Wasser-
   film tritt aus dem Riss aus.  

1) Beton mit umgebungsbedingter Ausgleichsfeuchte 
2) Beurteilung der Rissflanken an Trockenbohrkernen 

Tabelle A 3.5.2: Anwendungsbereiche der Rissfüllstoffe  
  und Füllarten 

 

Anwen-
dungsziel 

Feuchtezustand von Rissen, 
Rissufern und Rissflanken 

    wasserführend 

  trocken1) feucht „drucklo
s“ 

unter 
Druck2)

1 schließen 

 EP-I 
 PUR-I 
 ZL-I 
 ZS-I 
 EP-T 
 ZL-T 
 ZS-T 

 PUR-I 
 ZL-I 
 ZS-I 

 ZL-T 
 ZS-T 

 PUR-I 
 ZL-I 
 ZS-I 

 PUR-I 
 ZL-I 
 ZS-I 

2 abdichten 

 EP-I 
 PUR-I 
 ZL-I 
 ZS-I 

 PUR-I 
 ZL-I 
 ZS-I 

 PUR-I 
 ZL-I 
 ZS-I 

 PUR-I 
 ZL-I 
 ZS-I 

3
kraft- 

schlüssig 
verbinden 

 EP-I 
 ZL-I 
 ZS-I 

 ZL-I 
 ZS-I 

 ZL-I 
 ZS-I 

 ZL-I 
 ZS-I 

4
begrenzt 
dehnfähig 
verbinden 

 PUR-I  PUR-I  PUR-I  PUR-I 

 
1) Bei der Anwendung der ZL-I, ZS-I, ZL-T und ZS-T sind  

trockene Risse gemäß den Angaben zur Ausführung  
vorzubehandlen. 

2) Zusammen mit Maßnahmen zur Druckminderung, z.B.   
Entlastungsbohrungen, Wasserhaltung und rückwärti-
ges Abdichten. 
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Tabelle A 3.5.3: Erfassung von Rissmerkmalen 

 Merkmal Erfassungs- bzw.  
Untersuchungsmethode 

Dokumentation  der  Ergebnisse 

1 Rissart Inaugenscheinnahme, 
ggf. Bohrkernentnahme  1) 

Unterscheidung gemäß Definition 

2 Rissverlauf Inaugenscheinnahme Zeichnerische Darstellung, ggf. pauschale 
Angaben (z.B. Biegerisse in Abständen von 
....... ,  
Netzrisse mit Maschenweite von ....... ) 

3 Rissbreite Linienstärkenmaßstab, 
Risslupe (Genauigkeit 
0,05 mm) 

Angaben mit Datum, ggf. Messort bei Riss-
breiten-änderungen nach Zeilen  4.1 und 4.2 
auch mit Uhrzeit und Witterungsbedingungen, 
ggf. Bauteiltemperatur  3) 

4.1 

Riss-
breiten-
änderung 

kurzzeitig Wegänderungen, z.B. mit 
Wegaufnehmer 

Höchständerung mit Datum, Uhrzeit und  
Witterungsbedingungen 

4.2  täglich Wegänderungen, z.B. mit  
Messuhr, Setzdehnungs-
messer, Wegaufnehmer 

Änderungen zwischen Morgen- und Abend-
messwert mit einem Zeitabstand von ca. 12 h, 
mit Datum, Witterungsbedingungen und Bau-
teiltemperatur 

4.3 langzeitig
Kleben von (ggf. kalibrierten) 
Marken, Setzdehnungsmes-
sung 

Änderungen in großen Zeitabständen (u.U. 
mehrere Monate) mit Angabe des Datums 
und der Witterungsbedingungen, ggf. Bauteil-
temperatur  3) 

5 Rissursache(n) 

Inaugenscheinnahme, Er-
kundungen einschl. Herstel-
lungsbedingungen, Verwer-
tung der Ergebnisse von 
Zeile 1 bis 4, ggf. Berech-
nungen 

Unterscheidung gemäß Definition, ggf. Ab-
schätzung der Wahrscheinlichkeit wiederkeh-
render  
Rissursachen 

6 Zustand der Risse 
bzw. der Rissflanken

Inaugenscheinnahme,  
ggf. Bohrkernentnahme  1) 2) 

Angaben gemäß Definition in Tabelle A 3.5.1 

7 Vorangegangene 
Maßnahmen 

Bauwerksbuch, Erkundun-
gen 

Angaben über frühere Maßnahmen, z.B. Fül-
len der Risse 

 

1) Bohrkernentnahme nur in Ausnahmefällen und mit geringem Durchmesser (50 mm) 
2) Ermittlung des Feuchtegehaltes durch Inaugenscheinnahme oder mit Labormethoden 
3) Angabe der Bauteiltemperatur ist notwendig, sofern die Witterungsbedingungen keine  

Rückschlüsse zulassen  (z.B. Straßentunnel o. ä.) 
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Formblatt B.3.5.1  

 
 

Sammelblatt Abschlussbericht  Seite 
 

Baumaßnahme Bauwerksnummer (ASB) 
 

Bauabschnitt          
 

Auftraggeber Bauwerksname 

Auftragnehmer 
oben 

unten 

Füllart EP-I PUR-I ZL-I ZS-I EP-T ZL-T ZS-T 

Bauteil(e) 

B e g i n n .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Ende . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  der Arbeiten 
 
Umfang der Maßnahme  Rissfüllstoffverbrauch ca. . . . . . . . . . . . . . . .  . . .  kg; Risslänge ca. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .m 
Anlagen Anlagen-Nr.           Umfang 

                                                                                                                                                                                (Seitenzahl) 
Angaben zur Ausführung   gemäß DIN 18028 Anlage A      

 gemäß Vereinbarung      
       
   

 Allgemeine Angaben  (Formblatt)      

 Tagesprotokolle  (Formblatt)      
 Rissprotokoll  (Formblatt)      
 Berichte über weitere Prüfungen      
 Darstellung der gefüllten Risse      
 Übersicht über die Witterungsverhältnisse      
 Angaben zum Verkehr      

 Berichte über besondere Vorkommnisse      
 Fremdüberwachungsberichte       
 Entsorgungsnachweise 

       
    

    

    

    

Datum.................................... .. . ... Unterschrift. . .. .. .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. ... .. ... .. .. .. 
( A u f t r a g n e h m e r )   

Zusätzliche Anlagen 

 Kontrollprüfungen      

 Anhang C (Anlage zum Bauwerksbuch)       
  Leistungserklärung       
 

 
     

 
 
 
    Auf Vollständigkeit geprüft…………………………………………………… 
                                                                                                               (Auftraggeber) 
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Formblatt B 3.5.2 
 

Allgemeine Angaben Seite 

Baumaßnahme Bauwerksnummer (ASB) 

Bauabschnitt          

Auftraggeber Bauwerksname 

Auftragnehmer 
oben 
unten 

Füllart    EP-I  PUR-I         ZL-I         ZS-I          EP-T             ZL-T           ZS-T 

Ausführendes Unternehmen  
 Bauleiter ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 sachkundige Fachkraft z.B. Kolonnenführer 
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 Einweisung des Personals am …………………… durch …………………………………………………………………….. 
Angaben zur Ausführung                          nach DIN 18028       nach Vereinbarung 
 
Unterlagen 
  Auszug Bauwerksprüfung 
  Angaben zu 
                   Rissart 
                   Beschreibung der Rissverläufe                              Darstellung der Rissverläufe 
                   Rissbreiten                                                               Zustand der Risse 
                   Rissbreitenänderung                (  kurzzeitig         täglich           langzeitig) 
                    vorangegangene Maßnahmen                               Zugänglich 
Besonders vereinbarte Ausführungsbedingungen (Nr. 2.3.1) 
 
Eigenüberwachung 
 Durchführung durch ………………………………………………………………………………………………………………… 
 Messort(e) ………………………………………………………….…………………………………………………………………. 
         
 Geräte   
  Thermometer                   Ausrüstung gemäß Angaben zur Ausführung vollständig 
  Hygrothermograph          Lagerung der Stoffe gemäß Angaben zur Ausführung 
 
Fremdüberwachung 
 Überwachende Stelle ……………………………………………………………………………………………………………….. 
      
 Vertrag von ……………………….. Baustelle der fremdüberwachenden Stelle gemeldet am ………………………… 
 Baustellenbesuch in der Leistungsbeschreibung vorgesehen                                  ja          nein 
 Bestätigung liegt vor                                                                                                     ja          nein 
 
Rissfüllstoff 
 Bezeichnung ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 Lieferwerk / Abfüller ……………………………………………………………………………………………………………… 
 
Injektionsgerät                  einkomponentig          zweikomponentig  
Packer                                  geklebt                         gebohrt                                  Ventil  
Injektion                               einseitig                     beidseitig 
 
Verdämmung  
  keine                          einseitig                          beidseitig 
  verbleibend              teilweise zu entfernen   vollständig zu entfernen 
  
   Instandsetzung                                
 
Stoff ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Reperaturstoff für Verdämmung ……………………………………………………………………………………………………….. 
...................................................................................................................................................................................................... 

 
Datum ………………………    Unterschrift …………………..……………   gesehen ……………………………………… 
                                                                                                                                                           (Auftraggeber) 
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Formblatt B 3.5.3  
 

Tagesprotokoll Seite  

Baumaßnahme Bauwerksnummer 
(ASB) 

 

Bauabschnitt          
 

Auftraggeber Bauwerksname 

Auftragnehmer 
oben 
unten 

Füllart    EP-I  PUR-I          ZL-I         ZS-I         EP-T       ZL-T    ZS-T 

lfd. Nr.  ……………………                zugehörige Rissprotokolle  ………………………...……………………………………… 
        
Ausgeführte Tätigkeiten                       
  Vorbereitung                          Füllen                   Nacharbeiten 
 
Umfang der Maßnahme             Rissfüllstoff ca. ……………………….. kg 
        
Meteorologische Daten 
                                                      …………………. Uhr                 …………………. Uhr               …………………. Uhr 
                    klar                                                                                     
                    leicht bewölkt                                                                     
                    stark bewölkt                                                                          
                    Regen                                                                                                                 
                    Lufttemperatur  ºc    ……………………                      …………………..                     …………………. 
                    Luftfeuchte %          ............................                       …………………..                     …………………. 
                    Nr. der zugehörigen Messstreifen  ………………………………………………………………………………………. 
                    ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                    Angaben zum Verkehr ……………………………………………………………………………………………………… 
                    .................................................................................................................................................................................. 
 
Prüfungen / Erfassungen im Rahmen der Eigenüberwachung der Ausführung 
         
  Funktionsprüfung der Injektionsgeräte gemäß Angaben zur Ausführung …………………………………………... 
  Aushärtungsprüfungen, Anzahl …………………………………………………………………………………………..….. 
  Rückstellproben, Anzahl ……………………………………………………………………………………………….………. 
  sonstige Prüfungen, Bezeichnungen ………………………………… Anzahl ……………………………………….. 
  Rissmerkmale  Rissbreitenänderung   Zustand der Risse 
  Kontrollen der Stofflieferung (Vergleich mit Bestellung)           
       
           Rissfüllstoff         Lieferschein              Gebindekennzeichnung    Menge  

                             Nr. ......................                           (CE– und Ü-Zeichen) 
                                      Chargen-Nr(n). ……………  Leistungserklärung…………………… 
 

           Verdämmung         Lieferschein                    Kennzeichnung                Menge  
                                 Nr. ......................   
  

           Reperaturstoff      Lieferschein                 Kennzeichnung                 Menge  
                                   Nr. ……………… 
 
  Lagerung 

 
Erläuterung / Abweichung von Vorgaben / besondere Vorkommnisse 
  
Anwendungsbedingungen erfüllt         ja           nein 
  
 
 

   Datum ………………………    Unterschrift …………………..……………   gesehen ……………………………………… 
                                                                                                                                                          (Auftraggeber)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formblatt B 3.5.4  

Riss-Protokoll-Nr. Seite 
Bauwerksnummer Baumaßnahme 

Bauabschnitt Bauteil 

Auftragnehmer Auftraggeber 
 
Füllart                     EP-I        PUR-I         ZL-I        ZS-I         EP-T         ZL-T          ZS-T                                            Nr. des Tagesprotokolls ..…..….…….. 
 
Bauteile  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Riss-
Nr. 

Riss-
breite 
[mm] 

Bauteil-
temperatur 

[ °c] 

Prüfung der 
Vorbereitung 

 1) 2) 

Beginn 
Uhr 

Ende 
Uhr 

Nr. des Packers Verbrauch 
[ kg] 

Bemerkungen 3) 

Injektion 2) 

Nachinjektion 2) 

                       
               
               

                       
               
               

                       
               
               

 
 

                      

               

               
  

Datum  Auftragnehmer  Gesehen (Auftraggeber) 
 

 
1) Untergrund, Verdämmung, Packer        2) Bestätigung der Ausführung durch Ankreuzen        3) Besondere Vorkommnisse und Prüfungen (Aushändigung  = A, Rückstellprobe = R) 
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Formblatt C 3.5.1 (Anlage zum Bauwerksbuch) 

Ausgeführte Füllungen von Rissen 
in Betonbauteilen Seite 

Baumaßnahme Bauwerksnummer  
(ASB) 

Bauabschnitt          

Auftraggeber Bauwerksname 

Auftragnehmer 
oben 
unten 

Bauteil(e)   

Schaden 
 
Schadensursache 

  

Füllart   Injektion   Kraftschlüssige  
                              Verbindung 
      begrenzt dehnfähige 
                              Verbindung 
             einkomponentig 
            zweikomponentig 

 Tränkung 

 Injektion  Kraftschlüssige  
                            Verbindung 
             begrenzt dehnfähige 
                            Verbindung 
                    einkomponentig 
                    zweikomponentig 

 Tränkung 

Injektionsgerät   

 
R

is
sf

ül
ls

to
ff Bezeichnung  

(Produktname)1) 
Chargen-Nr. 
Hersteller /          
Abfüller 

  

Verdämmung  verbleibend 
 teilweise entfernt 
 vollständig entfernt 
 Oberfläche nachgearbeitet 

 verbleibend 
 teilweise entfernt 
 vollständig entfernt 

   Oberfläche nachgearbeitet 

Besonderheiten  
bei der Ausführung   

Weitere Instandsetzungs-
maßnahmen   

Ausführungszeit   

Kosten   

A b n a h m e .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           Ablauf der Gewährleistung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Anlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Fotos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    Pläne ……..…..  
 
 
    ………………………………….                   ……………………………………                ………………………………. 
                 Aufgestellt                                                     Datum                                                Unterschrift 

 
1)  Produktname gemäß DIN V 18028 
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Anhang E 

Hinweise zur Zertifizierung 

E 1 Allgemeines 

E 1.1 Zusammensetzung der 
Rissfüllstoffe 

(1)  Alle Stoffe müssen mindestens 6 Monate la-
gerfähig sein. 

(2)  Die vom Hersteller angegebene Sollfüllmenge 
darf um nicht mehr als 3 % über- oder unterschrit-
ten werden. 

E 1.2 Lieferform und Verpackung 
(1)  Alle Stoffe sind werksmäßig abgepackt und in 
eindeutig gekennzeichneten Verpackungseinheiten 
zu liefern.  

(2)  Die Stoffe müssen so verpackt sein, dass 
schädigende äußere Einflüsse bis zur Verarbeitung 
verhindert werden. 

(3)  Die Lieferung muss in aufeinander abgestimm-
ten Gebinden erfolgen, deren Inhalt in einem Ar-
beitsgang gemischt werden kann. 

(4)  Großgebinde dürfen verwendet werden, wenn 
mit einer Dosiereinrichtung die Entnahme aufei-
nander abgestimmter Teilmengen sicher gestellt 
ist. 

E 1.3 Angaben auf der Verpackung 
bzw. dem Beipackzettel 

Auf der Verpackung ist anzugeben: 

― Bezeichnung des Rissfüllstoffes und des Injek-
tionsverfahrens nach diesem Abschnitt,  

― Handelsname des Rissfüllstoffes und seiner 
Komponenten, 

― Name und Anschrift des Herstellers, 

― Angabe des Herstellerwerkes, 

― Chargennummer, Herstelldatum und Lage-
rungsdauer oder Verfallsdatum,  

― CE-Kennzeichnung (nach DIN EN 1504-5) so-
wie Übereinstimmungszeichen  
(nach DIN V 18028), 

― Hinweis auf Lagerungsbedingungen, 

― Sollfüllmenge in kg bzw. l, 

― bei mehrkomponentigen Stoffen Angabe der 
zugehörigen Komponente(n) und des Mi-
schungsverhältnisses, 

― besondere Verarbeitungsbedingungen, 

― Grenztemperaturen und ggf. Grenzfeuchte für 
die Verarbeitung und 

― Gefahrenkennzeichnung gemäß Sicherheits-
datenblatt. 

E 1.4 Identitätsanforderungen  
Anzahl der Proben für die Einwaage am Gebinde 
je Prüfung für die werkseigene Produktionskontrol-
le legt der Zertifizierer fest. 

E 1.5 Aufnahme in die „Zusammen-
stellung der zertifizierten Riss-
füllstoffe mit Injektionsverfah-
ren“ 

Zur Aufnahme in die bei der BASt geführte „Zu-
sammenstellung der zertifizierten Stoffe und Stoff-
systeme mit zugehörigen Injektionsverfahren" ist 
vom Hersteller:  

― eine Kopie des Übereinstimmungszertifikates, 

― die ausgefüllte Anlage A, gemäß DIN V 18028, 

― die ausgefüllte Anlage B, gemäß DIN V 18028 
und  

― die Leistungserklärung gemäß BauPVO  

einzureichen. 

E 2 Epoxidharz 

E 2.1 Lieferform und Verpackung 
(1)  Siehe E 1.2 

(2)  Für einkomponentige Injektion sind nur Origi-
nalgebinde mit ca. 1 kg Inhalt zulässig. 

(3)  Die Mischgenauigkeit beträgt 4 %. 

E 2.2 Injektionsverfahren 
Die Prüfergebnisse der Erstprüfung des Injektions-
verfahrens müssen an jedem Prüfkörper folgenden 
Anforderungen genügen: 

― Die Anzahl der während der Injektionsarbeiten 
festgestellten Undichtheiten in der 
Verdämmung darf die Anzahl der zu füllenden 
Risse nicht überschreiten. 

― Beim Überlastungsversuch darf nicht mehr als 
ein injizierter Riss aufreißen. 

E 3 Polyurethan 
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E 3.1 Lieferform und Verpackung 
(1)  Siehe E 1.2 

(2)  Für einkomponentige Injektion sind Originalge-
binde in der Größe zulässig, die in der Erstprüfung 
des Injektionsverfahrens verwendet wurden. Für 
weitere Gebindegrößen sind zusätzliche Nachwei-
se erforderlich. 

(3)  Die maximal zulässige Temperatur abhängige 
Verarbeitbarkeitsdauer von PUR bei 
einkomponentiger Injektion wird nach Prüfung der 
Angaben des Herstellers von der Prüfstelle des 
Injektionsverfahrens festgelegt. 

E 3.2 Injektionsverfahren 
Die Prüfergebnisse der Prüfung des Injek-
tionsverfahrens gemäß DIN V 18028 müssen fol-
genden Anforderungen genügen: 

― PUR 
Die Dichtheit der Balken 1 und 2 innerhalb der 
Dehnungsgrenzen gemäß Prüfart 1 für die ge-
füllten Rissbereiche, 

― SPUR 
Vorüber gehendes Stoppen des Wasserzutritts. 

E 4 Zementleime und  
Zementsuspensionen 

E 4.1 Lieferform und Verpackung 
(1)  Siehe E 1.2 

(2)  Pulver- und Flüssigkomponente sind werks-
mäßig abgepackt zu liefern. Die Gebindegrößen 
sind auf das Mischungsverhältnis und die Anla-
gengröße zur Herstellung und Aufbereitung des 
Rissfüllstoffes als Stoffgemisch abzustimmen.  

E 4.2 Injektionsverfahren 
(1)  Die Ergebnisse der Prüfung des Injektions-
verfahrens (nach der Prüfart 2) gemäß 
DIN V 18028 müssen 14 d nach der Injektion fol-
genden Anforderungen genügen: 

― Die Anzahl der während der Durchführung der 
Injektionsarbeiten festgestellten Undichtheiten 
in der Verdämmung darf die Anzahl der zu fül-
lenden Risse nicht überschreiten. 

― Die zum Aufreißen eines injizierten Risses auf-
zubringende Kraft muss größer sein als die In-
jektionslast. 

― Bei der Anwendung von ZL-I müssen Rissbe-
reiche (Risswurzel) bis zu einer Rissbreite von 
mindestens 0,20 mm voll gefüllt sein, bei der 
Anwendung ZS-I Rissbreiten von mindestens 
0,05 mm.  
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